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Die Zahl der angemeldeten einschliesslich der be-
schafften Lehrstellen weist im Vergleich zum Vorjahr
eine Zunahme von 27 043 auf 27 832 auf, diejenige der
Lehrstellensuchenden eine solche von 24374 auf
96 703. Die Zahl der Plazierungen in Lehrstellen ist von
17934 im Vorjahr auf 19 179 angestiegen. Die ubrige
Vermittlungstédtigkeit verzeichnet eine Zunahme der

Zahl der Vermittlungen in Vorlehren und &hnliche,

Zwischenlosungen von 4599 auf 5083, in Berufsschulen
von 1397 auf 1512, in Mittelschulen von 2003 auf 2267
und in Arbeits- und Anlernstellen von 2832 auf 3041.
Aus einer vom Zentralsekretariat des Schweizerischen
Verbandes flir Berufsberatung und Lehrlingsfilirsorge
zum neunten Male durchgefiihrten Erhebung ergibt
sich ferner eine bemerkenswerte Intensivierung der
Stipendienvermittlung durch die Berufsberatungsstel-
len. Diese vermittelten im Jahre 1958 insgesamt 9878
Stipendien an 7045 Stipendianten im Totalbetrage von
Fr. 2061 717.—, gegeniliber 8881 Stipendien im Total-
betrage von Fr. 1729591.— im Vorjahr und 6372 Sti-
pendien im Totalbetrage von Fr. 1010 305.— im Jahre
1950 bei der ersten Erhebung.

Putzfaden und Putzlappen als Brandstifter

Grossbrand in Zirich wegen eines mit Leinol getrank-
ten Putzlappens und Grossbrand in Uster wegen oliger
Putzfaden. Da staunte der Laie, der Fachmann aber
wunderte sich nicht. Er weiss, dass Putzfdden und
-lappen sich innert weniger Stunden erwirmen und
Feuer fangen konnen, wenn Oele, vor allem pflanz-
liche, Fette, Farb- oder Lackreste daran haften. Es

braucht dazu keine Wéarme in der Umgebung; der un-
gehemmte Zutritt von Sauerstoff gentigt, und Sauer-
stoff ist bekanntlich in der Luft.

Gemaiss feuerpolizeilichen Bestimmungen muss daher
den Putzfdden und -lappen der Atem abgeschnitten
werden, d. h. man darf sie nur in verschlossenen Be-
hdltern aus nichtbrennbarem Material versorgen. Auch
die Behidlter selbst sind von leichtentziindbaren Stof-
fen fernzuhalten.

Es gibt eigens fiir die Aufbewahrung der Putzfidden
geschaffene Eisenblechbehilter, sogar solche, in denen
sich die saubern von den gebrauchten trennen lassen.
Und die Hausfrau soll den zum Einolen der Fenster-
ldden oder Bdden verwendeten Lappen, auch wenn
er trocken zu sein scheint, in eine Blechbiichse stek-
ken und den Deckel gut schliessen. So, oder in Alu-
miniumpapier gut eingewickelt, wird die gefdhrliche
Sache dem Kehricht anvertraut. Verbrennen kann
man sie auch, aber bitte vorsichtig; nicht, dass sich
just bei einer Brandverhiitungsmassnahme ein Brand
ereignet!

Das siebente Gebot verlangt, dass Du nicht stehlen
sollst, und jeder anstédndige Mensch ist von sich selbst
tiberzeugt, dass er dies Gesetz niemals bewusst iiber-
treten wird. Aber wie mancher Mensch — wie ich und
Du — stiehlt einem andern unbedenklich seine Zeit. Da
kommt so einer und erzdhlt des langen und breiten
von den gleichgiiltigsten Dingen. Der Schwétzer denkt
nicht daran, er vergisst, was er Dir nie ersetzen kann,
er ist sich gar nicht bewusst, dass er Dir einen Teil
Deines Lebens genommen hat.
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Ihre Grosswische

strahlend sauber und geschont, wie im ge-
pflegten Familien-Haushalt !
Henkels Laboratorien fiir Schmutzlésetechnik bringen

neue verbesserte Waschmittel. :
Artikel geniigen, um rationell und schonend zu waschen.

Zwei bis drei dieser

Zum Vorwaschen:

Zum Waschen:
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Zum Bleichen:

fiir Wolle und Seide

Henkel & Cie. A.G.
Pratteln / BL

Abt. Grosskonsumenten

271



	Putzfäden und Putzlappen als Brandstifter

